
Anlage zur „Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) „ vom 
14.12.2004  
 
 
Gebührentarif 
 
lfd.Nr. Gegenstand        Gebühr / EUR 
 
            
 
1. Abgabe von Druckstücken, Sitzungen, Steuerordnungen, 
 Ausschreibungsunterlagen und dgl. für eine Seite    0,25 
 
2. Herstellung von Abschriften, Auszügen, die von einem  
 Originalschreiben hergestellt werden, für jede  
 angefangene Seite        0,50 
 
3. Kopierarbeiten pro Seite  A 4      0,40 
     A 3      0,80 
 
4. Auskünfte aus Register, Archiven und Karteien des eigenen 
 Wirkungskreises         2,50 
 
5. Beglaubigungen und Bescheinigungen 
 a) Beglaubigung von Unterschriften      2,50  
 b) Beglaubigung von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen 

     u.a.   je Seite        4,00  
    

 
6. Benachrichtigungen und Bekanntmachungen in den gemeindlichen 
 Schaukästen für eine Frist von 10 Tagen 
  
 a) für Bürger je Seite und Schaukasten  A 5    0,50  
       A 4    1,00 
       A 3    1,50 
 
 b) für Betriebe und Gewerbetreibende 
 je Seite und Schaukasten   A 5    1,50 
       A 4    3,00 
       A 3    4,50 
 
7. Erteilung von Negativzeugnissen      40,00 
 
8. Erstellung von Dringlichkeitsbescheinigungen zur Vorlage 
 beim Katasteramt        10,00 
 
9. Auszüge aus gemeindlichen Satzungen (z.B. Innenbereichs- 
 satzungen, Bebauungspläne)      10,00 
 
10. Zweitausfertigung und für jede weitere Ausfertigung      2,50 
 (z.B. Quittungen, Steuermarken, Ersatzsteuerkarten) je    
 
 
 
 
 



            2 
 
            
 
11. Erteilung einer beantragten Genehmigung, Erlaubnisse, 

Auskunftsersuchen und andere zum unmittelbaren Nutzen 
der Beteiligten vorgenommene Amtshandlungen oder 
sonstige Verwaltungstätigkeiten, 
wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben ist.     

 je 5 abgeforderter Flurstücke/Fälle      20,00 
 
12. Prüfung und Bestätigung von Anträgen zur Gewährung von 
 Fördermitteln und Zuschüssen des Landes Brandenburg     2,50 
 
13. Negativbescheinigungen entspr. Hundehalterverordnung   25,00 
 
14. Hausnummern-Vergabe       20,00 
 
15. Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten       5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


